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SCHREIBEN [ VON AMMANN RESP. STABFUEHRER UND RAT DER STADT ZUG]

AN SCHULTHEISSUND RAT VON LUZERN

"Aus Copeylichem beySchluss habendt Jhr [der Vorort ] . . . zue ersehen was an

unns den 17 . dis wider alles vermuethen und zue diser heyl . Zeit [Karwoche]

unnsere liebe Freünd und Mittburger von denn dreyen Gemeinden des ausseren

Ambts [Aegeri , Menzingen und Baar ] schrifftlich gelangen lassen . Wir bestürt-

zend unns nit wenig ab dem hierinne >i begriffneyi anmuethen , vil mehr aber das

auff Jhyieyi yiit ervolgend willfähriges entsprechen unnser Regiments Sachen

über ein hauffen zue stossen , und in abscheuch - und Landtsverderbliche confu-

sion zue setzen mittel ergreiffen werdend.

Nun ist Euch . . . und überigen lobl . Cathol . Ohrten gantz wolbekhant 3 das wir

weder schrifft - noch mündtlich iemahlen wider den von besagteyi 3 Gemeiyideyi

in Fürsten und Herren Geschäfften praetendierenden Nachritt oder dritte Ge-

sandtschafft 3 auch das zwüschen unns und Jhnen [ 1604 ] gemachte libell wider-

setzt , sondern unyis ieder Zeit wid bis ayiietzo . . . dahiyi vemermen lassen



vermeinenddas wir unnsers theils Jhnen dises praerogativ gern gönnen . . . 3

auch das nach der Sachen beschaffenheit Wir die gebühr und unnsem pflichten

genueg gethan und zue mehrerm nit genöthiget werden sollen.

Wan aber Jhr . . . und übrige lobl . Cathol . Ohrt [ VII kath . Orte (IX ausg . ZG

und GL) ] 3 welche den in dem libell verfasten Spruch gemachet 3 vermeinen . . . 3

das unns eine Verbindtlikheit oblige mit und neben denn Gemeinden die manu-

tention erdeüter Gesandtschafften für Sie zue suechen , die hierdurch auffge-

hende Cösten und was mehr beschwärliches deswegen ervolgen möchte zue tragen

und auff unns zue nemen 3 pittend . . . uns . . . zue benachrichtigen 3 im widrigen

fahl aber da Jhr 3 als wir nit zweifflend 3 unns mit einer solchen burde zue

belästigen ohnzihmblich erachten wurdend 3 über die der dreyen Gemeinden vest

vorhabend . . . Newerungen Jhre . . . reflection . . . walthen zue lassen s und auff

solche mittel zue gedenkhen 3 das fürderlich die Landtsgemeindt gehalten 3 Gricht

und Rath auch andere Aembter in gewohnter form besetzt 3 allem sonsten besor¬

genden übel vorgebogen 3 auch frid 3 ruhe undt einikheit erhalten und fortge-

pflanzet werden möge " .

1 ) Datum und Absender aus AH 99 3 278 - 279 erschlossen.
2 ) s . SSRQ Zug I 420 Nr . 628 sowie AH 43/63 [ Teilnahme am Bundesschwur mit

dem Bischof von Basel 3 Wilhelm Jakob Rinck von Baldenstein]

Kopie , von Stadtschreiber Vfolfgang Vogt [ ? ]
AH 47 , 136 - 137 - Blatt 137 r  leer
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